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Merkblatt zur Beschäftigung von studentischen und
wissenschaftlichen Hilfskräften an der HAWK 

Einstellungsvoraussetzungen 

Als studentische Hilfskraft kann eingestellt werden, wer in einem Studiengang immatrikuliert ist, der zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluss führt. Das Arbeitsverhältnis endet spätestens mit der Exmatrikulation, 
gem. § 33 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG).
Als wissenschaftliche Hilfskraft kann eingestellt werden, wer bereits im Besitz eines Hochschulabschlusses ist 
und weiterhin immatrikuliert ist.

 Antrag auf Beschäftigung

Die Bearbeitung des Antrages kann nur erfolgen, wenn der aktuelle Antrag verwendet wird, sämtliche Unter-
schriften vorhanden und die vollständigen Unterlagen beigefügt sind, die für den Abschluss eines Arbeitsver-
trages notwendig sind. Um eine rechtzeitige Arbeitsaufnahme zu gewährleisten, schicken Sie den Antrag mit 
allen notwendigen Unterlagen bitte bis 4 Wochen vor Vertragsbeginn an die Personalabteilung. Nach Bearbeitung 
des Antrages wird der Arbeitsvertrag an die beantragende Stelle übersandt.
Geben Sie nur im Antrag auf Beschäftigung die Gesamtstundenzahl an. Die Aufteilung der monatlichen Stunden 
erfolgt durch die Personalabteilung. Die maximale durchschnittlich monatliche Stundenzahl beträgt 86 Stunden. 

Stundenabrechnung

Die Arbeitszeit ist auf den Abrechnungsbögen, die dem Arbeitsvertrag beiligen, zu erfassen und durch Unter-
schrift der Hilfskraft und des Vorgesetzen/Vertreter zu bestätigen.
Die Zeitnachweise müssen spätestens am 7. Tag des Folgemonats in der jeweiligen Fakultät/Abteilung vorgelegt 
werden. Andernfalls muss mit der Rückforderung von bereits bezahltem Entgelt gerechnet werden!

Arbeitszeitkonto

Die Hilfskraft erhält ein vertraglich vereinbartes gleichbleibendes monatliches Arbeitsentgelt, dem abhängig 
vom Stundenlohn eine bestimmte monatlich durchschnittliche Arbeitszeit zugrunde liegt. 

Vergütung

Damit eine Vergütung erfolgen kann, reichen Sie bitte rechtzeitig alle notwendigen Unterlagen und anschließend 
den unterschriebenen Arbeitsvertrag ein.
Die Vergütungen für jede arbeitsvertragliche und geleistete Stunde ergeben sich aus der folgenden Aufstellung:

Personalabteilung
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Studentische Hilfskräfte ohne abgeschlossene Hochschulbildung 10,69 Euro

Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte sowie studentische Hilfskräfte 
mit Fachhochschulabschluss oder mit Bachelorabschluss

12,43 Euro

Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung oder mit Masterabschluss 
in einem akkreditierten Fachhochschulstudiengang

16,86 Euro
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Personalabteilung

Urlaub

Für jeden vollen Monat, den eine Hilfskraft tätig ist besteht Urlaubsanspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG). Dieser wird von der Innenverwaltung berechnet und mit Übersendung des Arbeitsvertrages bekanntge-
geben. Nach § 5 Abs. 2 BUrlG werden Bruchteile von mind. einer halben Stunde auf volle Stunde aufgerundet. 
Es besteht kein Urlaubsanspruch für angebrochene Monate.

Krankheit

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 3 Kalendertagen ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von dem 
behandelnden Arzt notwendig. Die Entgeltfortzahlung besteht bis zu 6 Wochen und richtet sich nach dem Ent-
geltfortzahlungsgesetz. 

Schwangerschaft und Mutterschutz

Um Sie von Anfang an in vollem Umfang unterstützen und Schutzrechte gewährleisten zu können, ist die Per-
sonalabteilung rechtzeitig zu informieren. 

Jahressonderzahlung 

Den Hilfskräften, deren Vertrag ab bzw. über den 1.12. eines Jahres hinaus besteht, wird eine Jahressonderzah-
lung gewährt. Die Jahressonderzahlung wird anteilig nach Beschäftigungsdauer des laufenden Jahres berechnet.

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

Mit Ablauf des letzten im Arbeitsvertrag festgelegten Tages endet das Beschäftigungsverhältnis automatisch. 
Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats. Das Beschäftigungsver-
hältnis endet unabhängig von der vertraglichen Vereinbarung durch die Exmatrikulation.
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